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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Bei dem Rechtsinstitut der Beschlagnahme handelt es sich um eine Art vorläu<ges Verfahren, das der zwangsweisen

Entziehung der Gewahrsame an einer Sache (Wegnahme) zum Zwecke ihrer Verwahrung dient. Das Wesen der

Beschlagnahme besteht darin, dass die freie Verfügungsgewalt über eine Sache von dem (oder: den) Berechtigten auf

die Behörde übergeht (vgl. VwGH 14.12.1993, 93/14/0130).
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